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Gesetzesgrundlagen 
 
 

§ 22 SGBVIII 
Grundsätze der Förderung 

 
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 
oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer 
geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des 
Personensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, 
dass Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 
 
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können. 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
 

 
§ 22a SGBVIII 

Förderung in Tageseinrichtungen  
 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als 
Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrages sowie der Einsatz von Instrumenten 
und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte 
in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der 
Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses 

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im 
Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu 
sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten 
Gruppen zu unterstützen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen 
Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 
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(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten 
geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht 
von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 
Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des 
Förderauftrages nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer 
Träger durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. 
 

 

§ 23 SGB VIII 
Förderung in Kindertagespflege 

 
(1)Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die 
Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht 
von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche 
Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.  
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen, 

2. einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von 
Absatz 2a,  

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der 
Tagespflegeperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung. 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. Der 
Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson ist 
leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der Leistung und 
die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre 
Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit 
Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über 
kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse 
hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. 
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(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung 
in allen Fragen der Kindertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist 
rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. 
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und 
gefördert werden. 
 
 

§ 24 SGBVIII 
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Kinderta gespflege 

 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch 
auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur 
Verfügung steht.  
(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege vorzuhalten. 
(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindestens Plätze in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten, wenn 

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur mit einem 
Erziehungsberechtigten zusammen lebt, diese Person einer Erwerbsarbeit 
nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruflichen 
Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 
befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen 
oder 

2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht 
gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34 bleiben unberührt. 

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich nach dem individuellen Bedarf 
im Hinblick auf die in Satz 1 genannten Kriterien. 
(4) Die Jugendämter oder die von Ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Anspruch nehmen 
wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische 
Konzeption der Einrichtung zu informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. 
Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern das Jugendamt oder die beauftragte 
Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der 
Leistung in Kenntnis zu setzen. 

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 Abs. 3 können auch 
vermittelt werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen; in 
diesem Fall besteht die Pflicht zu Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 
Abs. 1 nicht; Aufwendungen nach §23 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 können erstattet werden. 

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. 
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§ 24a SGBVIII 
Übergangsregelung für die Ausgestaltung des Förderu ngsangebotes 

 

(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für die Erfüllung der Verpflichtung 
nach §24 Abs. 2 bis 6 erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so können 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe beschließen, dass die Verpflichtung nach §24 
Abs. 2 bis 6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab dem 1. Oktober 2010 
erfüllt wird. 

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
verpflichtet, 

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen zur Schaffung eines 
bedarfsgerechten Angebots zu beschließen und 

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf zu ermitteln und den 
erreichten Ausbaustand festzustellen. 

(3) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über 
den Stand des Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen. 
(4) Solange das erforderliche Angebot noch nicht zur Verfügung steht, sind bei der 
Vergabe der neu geschaffenen Plätze 

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und 
2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Elternteile eine Ausbildung oder 

Erwerbstätigkeit aufnehmen oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt teilnehmen, besonders zu berücksichtigen. 

 
 

§ 25 SGBVIII 
Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kin dern 

 
Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern 
selbst organisieren wollen, sollen beraten und unterstützt werden. 
 
 

§ 26 SGBVIII 
Landesrechtsvorbehalt 

 
Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben 
und Leistungen regelt das Landesrecht. Am 31. Dezember 1990 geltende 
landesrechtliche Regelungen, die das Kindergartenwesen dem Bildungsbereich 
zuweisen, bleiben unberührt. 
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§ 43 SGBVIII 
Erlaubnis zur Kindertagespflege 

 
(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen Räumen während des Tages 
mehr als fünfzehn Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate 
betreuen will (Tagespflegeperson), bedarf der Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist. 
Geeignet im Sinn des Satz 1 sind Personen, die 

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft 
mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegeperson auszeichnen und 

2.  über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 
 Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der 

Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben 
oder in anderer Weise nachgewiesen haben. 

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf fremden Kindern. Sie ist auf 
fünf Jahre befristet. Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam 
sind. 
(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann die Zahl der zu betreuenden Kinder 
weiter einschränken oder vorsehen, dass die Erlaubnis im Einzelfall für weniger als 
fünf Kinder erteilt werden kann. 
 
 

§ 72a SGBVIII 
Mitarbeiter/ Fortbildung 

 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der persönlichen Eignung 
im Sinne des § 72 Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen 
beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach § 171, 174 
bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetzbuches verurteilt 
worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung und in 
regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen ein 
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisters vorlegen lassen. 
Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese keine Personen 
nach Satz 1 beschäftigen. 
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§ 90 SGBVIII 
Pauschalierte Kostenbeiträge 

 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 

1. der Jugendarbeit nach § 11,  
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 Abs. 1, 

Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagspflege nach 

§§ 22 bis 24 SGB VIII 
können Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge festgesetzt werden. Landesrechtlich 
kann eine Staffelung der Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge, die für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder zu entrichten sind, nach 
Einkommensgruppen und Kinderzahl oder der Zahl der Familienangehörigen 
vorschreiben oder selbst entsprechend gestaffelte Betrage festsetzen. Werden die 
Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet, bleibt die 
Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht. 
(2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 kann der Teilnahmebeitrag oder der 
Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn  

1. die Belastung 
a) dem Kinder oder dem Jugendlichen und seinen Eltern oder 
b) dem jungen Volljährigen 
    nicht zuzumuten ist und 

2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich ist 
Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser 
an die Stelle der Eltern. 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnahmebeitrag oder der Kostenbeitrag 
auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten 
ist. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 
des Zwölften Buches entsprechen, soweit nicht Landesrecht eine andere Regelung 
trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem 
Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.“ 
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§ 8a SGB VIII 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 
Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend 
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig 
ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein 
sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
 
 
 
 
 
Neu ist außerdem die Aufnahme der Tagespflegekinder in den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung des SGB VII. Die Tageskinder sind künftig gemäß § 
2Abs. 1 Nr. 8a SGB VII „während der Betreuung durch geeignete 
Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 des Achten Buches“ kraft Gesetzes 
versichert. Zuständig sind gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII „ für Kinder, die durch 
geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 des Achten Buches betreut 
werden“ die Unfallversicherungsträger im Landesbereich (Landesunfallkasse). 
 


